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Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

Art. 141 aufruf der deutschen Bischöfe
 zum Caritas-Sonntag 2012

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Am nächsten Sonntag begehen wir den Cari-
tas-Sonntag 2012. Er erinnert uns an die soziale 
Verantwortung, die wir als Christen im beson-
deren Maße haben.

Armut macht krank – auf diesen Zusammen-
hang macht die Caritas in diesem Jahr aufmerk-
sam. Die Zahlen sprechen für sich. Eine arme 
Frau lebt im Durchschnitt acht Jahre kürzer als 
eine Frau aus der oberen Einkommensgruppe. 

Bei Männern sind es sogar elf Jahre. Schlech-
te Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Stress durch 
Existenzsorgen, mangelnde Erholung und ein 
geringer ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein 
sind die Hintergründe.

Unser Gesundheitssystem ist gut, es erreicht 
aber die Ärmsten der Armen oft nicht. Obdach-
lose Menschen brauchen Straßenambulanzen. 
Asylbewerber und ihre Familien, von denen  
viele über mehrere Jahre in unserem Land leben,  
brauchen einen gleichberechtigten Zugang zum 
Gesundheitssystem und nicht nur eine medizi-
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nische Notversorgung. Dafür setzt sich die Ca-
ritas ein.

Das Evangelium ermuntert uns, in der Be-
gegnung mit notleidenden, trauernden und ent-
täuschten Menschen Jesu Beispiel zu folgen. 
Das ist nicht immer einfach. Wenn wir uns aber 
auf den Weg machen,  werden auch wir selbst 
beschenkt. Unser Blick weitet sich und die Er-
fahrungen lassen uns erkennen, was im Leben 
wesentlich ist.

(Hier können konkrete Beispiele aus der Diö-
zese oder Pfarrei einfließen.) 

Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die 
vielfältigen Anliegen der Caritas bestimmt. Bit-
te unterstützen Sie durch Ihre Gabe die Arbeit 
der Caritas. Schon jetzt danken wir Ihnen dafür.

Würzburg, den 25. Juni 2011 

 Für das Bistum Münster

 † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. September 2012 
[alternativ: am 23. September 2012], auch am Vorabend, 
in allen Gottesdiensten verlesen werden.

Erlasse des Bischofs

Art. 142 Beschluss der Regional-KODa
 nordrhein-Westfalen vom 18. Juni 2012

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-) Diözesen Aachen, 
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) 
und Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 18. 
Juni 2012 beschlossen:

I. Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsord-
nung (KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, 
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfä-
lischer Teil) und Paderborn vom 15.12.1971 
(Kirchliches Amtsblatt Münster, Art. 305), zu-
letzt geändert am 18. April 2012 (Kirchliches 
Amtsblatt Münster 2012, Art. 99), wird wie 
folgt geändert:

 Nr. 11a Anlage 20 wird wie folgt geändert:

1. Das Eingruppierungsmerkmal zur Entgelt-
gruppe 8 wird gestrichen.

2. Das Eingruppierungsmerkmal zur Entgelt-
gruppe 9 wird wie folgt neu gefasst:

 „EG 9  Gemeindeassistenten“
II) Die Ordnung für Praktikanten vom 05.05.1992 

(Kirchliches Amtsblatt Münster 1992 Art. 96 ), 
zuletzt geändert am 16. August 2010 (Kirch-
liches Amtsblatt  Münster 2010, Art. 188), wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Im dritten Spiegelstrich wird das Kom-

ma nach dem Wort „hat“ durch einen 
Punkt ersetzt.

b) Der vierte Spiegelstrich mit den Wor-
ten „Absolventen von Fachschulen oder 
Seminaren für Gemeindepastoral/Reli-
gionspädagogik und Fachhochschulen 
für praktische Theologie während des 
berufspraktischen Jahres.“ wird gestri-
chen.

2. Nr. 1 der Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) Der dritte Spiegelstrich mit den Worten 

„Absolventen von Fachschulen oder 
Seminaren für Gemeindepastoral / Re-
ligionspädagogik mit Ausbildung zum 
Gemeindereferenten  ab 1. Januar 2010 
1.392,09 Euro, ab 1. Januar 2011 
1.400,44 Euro, ab 1. August 2011 
1.407,44 Euro,“ wird gestrichen.

b) Der vierte Spiegelstrich wird zum dritten 
Spiegelstrich.

III) Die vorgenannten Änderungen treten am 1. Au-
gust 2012 in Kraft.

Münster, den 25.06.2012

L. S.  † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates Münster

Art. 143 ausführungsbestimmungen zur 
 Ordnung zur Prävention von sexuellem 
 Missbrauch an Minderjährigen für den 
 nordrhein-westfälischen teil des Bistums 
  (Präventionsordnung) vom 11. März 2011

In Folge der Fälle sexualisierter Gewalt gegen-
über Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
der katholischen Kirche hat es in der Deutschen Bi-
schofskonferenz und auch in unserem Bistum eine 
intensive Diskussion über Präventionsmaßnahmen 
gegeben. 

Gemäß § 14 der „Ordnung zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch an Minderjährigen für den 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster“ 
(KA 2011 Nr. 7) werden zu den §§ 3 bis 10 folgende 
Ausführungsbestimmungen erlassen, die für die in 
§ 1 der PrävO genannten Rechtsträger gelten:

§ 1
Verantwortung

Die Verantwortung für die Umsetzung der Prä-
ventionsordnung sowie dieser Ausführungsbestim-
mungen liegt bei den einzelnen Rechtsträgern und 
ihrer Leitung, die diese Verantwortung an nachge-
ordnete Stellen und Einrichtungsleitungen dele-
gieren kann. Diese stellen sicher, dass die in den 
§§ 7, 8  und 9 dieser Ausführungsbestimmungen 
genannten Personen an einer Schulungsmaßnahme 
zum Thema Kinder- und Jugendschutz teilnehmen. 
Sie stellen auch sicher, dass neu eingestellte Mitar-
beiter/innen, sowie neu beauftragte Ehrenamtliche 
an einer Schulungsmaßnahme im Sinne der Prä-
ventionsordnung und dieser Ausführungsbestim-
mungen teilnehmen.

§ 2
Erweitertes Führungszeugnis

gemäß § 3 PrävO

Die erweiterten Führungszeugnisse sind ein Bau-
stein in einer Kette von Präventionsmaßnahmen, 
die eine größtmögliche Sicherheit für Kinder und 
Jugendliche gewähren sollen. Damit wird auch das 
klare Signal gesendet, dass die katholische Kirche 
in unserem Bistum und in ganz Deutschland keine 
Täter in ihren Reihen duldet. 

1. Vorlageerfordernis

 Ein erweitertes Führungszeugnis muss nach der 
Präventionsordnung für das Bistum Münster 
vorlegen, wer als beschäftigte/r Mitarbeiter/in 

Kontakt mit Kindern und/oder Jugendlichen 
hat.

 Dies sind nach der Präventionsordnung Bi-
schöfe, Priester, Diakone, Weihekandidaten, 
Ordensangehörige in einem Gestellungsver-
hältnis und Pastoralreferent/innen, sowie Pasto-
ralassistent/innen. Dies gilt unabhängig davon, 
ob aktuell eine Tätigkeit im kinder- und jugend-
nahen Bereich ausgeübt wird oder nicht (vgl. § 
3 Abs. 2 PrävO).

 Darüber hinaus müssen nach § 3 Abs. 3 
PrävO ebenfalls Personen, die im Rahmen ih-
rer dienstlichen Tätigkeit Kinder und/oder 
Jugendliche betreuen oder mit diesen regel-
mäßig in sonstiger Weise Kontakt haben, ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen, wenn 
sie in folgenden Bereichen beruflich tätig sind: 
Kirchengemeinden/Pfarreien, Kirchenmusik, 
Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätten, 
Schulen, Krankenhäuser, Bildungsarbeit, Ehe-, 
Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungs-
stellen einschließlich Telefonseelsorge. 

 Neben den Mitarbeiter/innen besteht nach § 
3 Abs. 4 PrävO auch für Honorarkräfte (vgl. 
§ 2 Abs. 7 PrävO), Praktikant/innen ab einer 
Dauer von vier Wochen (Ausnahme: Schüler-
betriebs- und -sozialpraktika), Freiwilligen-
dienstleistende und Mehraufwandsentschä-
digungskräfte (z. B. „1-Euro-Jobber“) die 
Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses.

2. Aufforderung

 Der Generalvikar wendet sich in einem Auffor-
derungsschreiben zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses an folgende Mitarbeiter/
innen:

- alle Geistlichen im aktiven Dienst, 

- alle Pastoralreferent/innen,

- alle Ordensangehörige mit Gestellungsver-
trag,

- alle Mitarbeiter/innen an den Bischöflichen 
Schulen,

- Mitarbeiter/innen im allgemeinen Bistums-
dienst, die Kinder und Jugendliche betreu-
en oder mit diesen regelmäßig in sonstiger 
Weise Kontakt haben.
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 Als Anlagen zum Aufforderungsschreiben sind 
beigefügt:

2.1. Bestätigung des Dienstgebers zur Vorlage 
bei der Meldebehörde, dass der/die Mitar-
beiter/in ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30 a BZRG vorlegen muss,

2.2. ein adressierter Rückumschlag.

 Alle Mitarbeiter/innen in anderen kirchlichen 
Einrichtungen und Rechtsträgern, werden von 
einem Vertreter/einer Vertreterin des Rechts-
trägers mit einem Anschreiben nebst oben auf-
geführten Anlagen informiert und zur Abgabe 
eines erweiterten Führungszeugnisses aufgefor-
dert.

 Kandidaten für das Weiheamt und Pastoralas-
sistent/innen, sowie alle neu eingestellten Mit-
arbeiter/innen, die in § 2 Abs. 1 dieser Ausfüh-
rungsbestimmungen genannt werden, müssen 
das erweiterte Führungszeugnis bei der Einstel-
lung vorlegen.

3. Aufgabe des/der Mitarbeiter/in

 In Deutschland gemeldete Mitarbeiter/innen 
beantragen bei der Meldebehörde in ihrer Kom-
mune persönlich ein erweitertes Führungszeug-
nis. Sie benötigen hierfür einen gültigen Perso-
nalausweis oder Reisepass und die Bestätigung 
des Dienstgebers, welche gemeinsam mit dem 
Aufforderungsschreiben versandt wurde. Sie 
bezahlen die, jeweils nach der Gebührenord-
nung von der ausstellenden Behörde, geforderte 
Gebühr gegen Beleg. Es handelt sich hierbei 
um die erstattungsfähigen Kosten im Sinne § 4 
Abs. 2 PrävO. Darüber hinausgehende Kosten 
werden nicht erstattet. Bei der Vorlage des er-
weiterten Führungszeugnisses im Zusammen-
hang mit einer Neueinstellung erfolgt keine 
Kostenerstattung.

 Das Bundeszentralregister schickt das erwei-
terte Führungszeugnis an die Privatadresse 
des /der Mitarbeiter/in. Dieser/diese kann Ein-
sicht nehmen und schickt das erweiterte Füh-
rungszeugnis als Original im verschlossenen 
Rückumschlag unter Beifügung der entspre-
chenden Gebührenabrechnung bis zum im Auf-
forderungsschreiben genannten Datum an die 
auf dem Rückumschlag angegebene Adresse.

4. Verfahren der Prüfung

 Ein jeweils benannter Vertreter des Rechtsträ-
gers prüft nach Eingang die erweiterten Füh-
rungszeugnisse auf Einträge und verfährt wie 
unter den Punkten 6 und 7 beschrieben.

- Alle Bischöfe, Priester und Diakone im ak-
tiven Dienst und Pastoralreferent/innen im 
nordrheinwestfälischen Teil des Bistums 
Münster schicken das erweiterte Führungs-
zeugnis an die Hauptabteilung Seelsorge 
Personal im Bischöflichen Generalvikariat 
Münster.

- Die Lehrkräfte und weiteren Mitarbeiter/ 
innen an bischöflichen Schulen im nordr-
heinwestfälischen Teil des Bistums Münster 
schicken die erweiterten Führungszeug-
nisse an den Leiter der Schulverwaltung im 
Bischöflichen Generalvikariat Münster . 

- Mitarbeiter/innen im Bischöflichen General-
vikariat und in Einrichtungen des Bistums 
senden das erweiterte Führungszeugnis an 
die Gruppe Personal Bistum, Allgemeine 
Verwaltung, Zentrale Dienste .

- Alle anderen Mitarbeiter/innen im Bereich 
des Bistums Münster, die zur Abgabe eines 
erweiterten Führungszeugnisses aufgefor-
dert werden, schicken dies an ihre Personal-
akten führende Stelle.

- Für Mitarbeiter/innen in den Kirchenge-
meinden sind dies in der Regel die Zentral-
rendanturen oder der Ort, an dem die Perso-
nalakten verwaltet werden.

5. Erweiterte Führungszeugnisse ohne Eintrag

 Die erweiterten Führungszeugnisse werden 
nach der Prüfung, in der Regel in einem ver-
schlossenen Umschlag, in der Personalakte des/
der Mitarbeiter/in aufbewahrt. Falls dieser von 
einem weiteren Dienstgeber zur Abgabe auf-
gefordert wird, wird ihm/ihr im Einzelfall eine 
Kopie zur Verfügung gestellt. 

6. Erweiterte Führungszeugnisse mit Eintrag

 Eintragungen in einem erweiterten Führungs-
zeugnis werden im konkreten Einzelfall ge-
prüft; der Dienstgeber verfährt nach den ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

7. Regelung für vergleichbar tätige Personen

 Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses besteht auch für andere ver-
gleichbar tätige Personen, die aufgrund ihrer 
Tätigkeit Kinder und/oder Jugendliche betreu-
en oder mit diesen regelmäßigen oder unregel-
mäßigen Kontakt haben können:

- Honorarkräfte

- Praktikant/innen (ausgenommen Schülerbe-
triebspraktika) 
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- Freiwilligendienstleistende (FSJ/BFD)

- Mehraufwandsentschädigungskräfte 
(„1-Euro-Jobber“)

 Beauftragte Personen, die kurzzeitig bzw. nicht 
regelmäßig begleitend tätig werden, auch wenn 
sie eine Aufwandsentschädigung erhalten, so-
wie Schulbetriebspraktikanten/innen sind von 
dieser Regelung ausgenommen.

 Die Erstellung des Aufforderungsschreibens 
und die Einsichtnahme erfolgt durch einen 
Vertreter des kirchlichen Rechtsträgers (z. B. 
Pfarrer, Leiter/in einer Bistumseinrichtung, 
Schulleiter/in, Referent/in der verbandlichen 
Kinder- u. Jugendarbeit). Das Original des 
erweiterten Führungszeugnisses verbleibt bei 
der beim Rechtsträger angestellten Person. 
Der Rechtsträger dokumentiert die Einsicht-
nahme.

 Das vorgelegte erweiterte Führungszeugnis 
darf nicht älter als zwei Jahre sein.

 Kommt die beim Rechtsträger eingesetzte Per-
son ihrer Verpflichtung zur Vorlage nicht inner-
halb von acht Wochen nach Aufforderung nach, 
behält sich der Rechtsträger die Beendigung 
des Tätigkeitsverhältnisses vor.

 Eine Kostenerstattung nach § 4 Abs. 2 PrävO 
erfolgt nicht.

 Verantwortlich für die Umsetzung ist der jewei-
lige kirchliche Rechtsträger.

§ 3
Selbstverpflichtungserklärung

(1) Der Rechtsträger stellt sicher, dass für seinen 
Bereich alle nötigen strukturellen Vorausset-
zungen nach § 12 PrävO zur Unterzeichnung 
der Selbstverpflichtungserklärung (SVE) erfüllt 
sind. Die Selbstverpflichtungserklärung ist von 
jedem/jeder Mitarbeiter/in, Honorarkräften, 
Praktikant/innen, Freiwilligendienstleistenden, 
Mehraufwandentschädigungskräften u. ä. so-
wie Ehrenamtlichen mit Kinder- und/oder Ju-
gendkontakt in der jeweils gültigen Fassung 
nach einer Schulungsmaßnahme im Sinne von 
§ 4 dieser Ordnung zu unterzeichnen. 

(2) Die Selbstverpflichtungserklärung muss dem 
festgelegten Muster (Kirchliches Amtsblatt 
Münster 2011, Nr. 7) entsprechen. Sie kann 
graphisch dem Layout des jeweiligen Trägers 
angepasst werden.

(3) Die Selbstverpflichtungserklärung wird nach 
einer, für die/den haupt- oder ehrenamtlich  

tätige Mitarbeiter/in vorgesehenen, Schulung 
unterzeichnet. 

(4) Die Ablage der unterschriebenen Selbstver-
pflichtungserklärung erfolgt für Mitarbeiter/
innen in der Personalakte beim Rechtsträger. 

 Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens 
fünf Jahre nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses.

(5) Für ehrenamtlich tätige Personen und Honorar-
kräfte wird die unterzeichnete Selbstverpflich-
tungserklärung beim jeweiligen Rechtsträger, z. 
B. der zuständigen Pfarrei oder dem jeweiligen 
Jugendverband, oder beim Leiter der Einrich-
tung  aufbewahrt. Wechselt die ehrenamtlich tä-
tige Person in den Zuständigkeitsbereich eines 
anderen Rechtsträgers, einer anderen Pfarrei 
oder Jugendverbandes, ist dort die erneute 
Unterzeichnung notwendig. Der erforderliche 
Schulungsnachweis ist vorzulegen.

 Bei gleichzeitiger Tätigkeit von Ehrenamt-
lichen für unterschiedliche Rechtsträger be-
wahrt einer der Rechtsträger das Original auf, 
der/die andere/n Rechtsträger eine Kopie der 
Selbstverpflichtungserklärung.

 Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens 
fünf Jahre nach Beendigung der Tätigkeit.

(6) Eine regelmäßige, erneute Unterzeichnung der 
Selbstverpflichtungserklärung ist nicht notwen-
dig.

§ 4
Ziele der Schulungen

(1) Das Thema Prävention von sexualisierter Ge-
walt ist als integraler Bestandteil in die Aus- 
und Fortbildung aller Mitarbeiter/innen sowie 
der ehrenamtlich im kinder- und jugendnahen 
Bereich Tätigen aufzunehmen.

(2) Die Inhalte und Themen der Schulungen aller 
Mitarbeiter/innen orientieren sich an den Vor-
gaben des § 7 PrävO.

 Ziele der Qualifizierungs- und Schulungsmaß-
nahmen mit Blick auf die Teilnehmer/innen 
sind:

- Die Teilnehmer/innen verfügen über recht-
liches und fachliches (Basis-)Wissen zum 
Thema Kindeswohlgefährdung, speziell zu 
sexualisierter Gewalt.

- Die Teilnehmer/innen sind sensibilisiert für 
Gefährdungsmomente, Hinweise und be-
günstigende Situationen für sexualisierte 
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Gewalt. Sie wissen um die Bedeutung von 
Macht bei der Ausübung von sexualisierter 
Gewalt, verhalten sich reflektiv, fachlich ad-
äquat, respektvoll und wertschätzend gegen-
über Kindern und Jugendlichen.

- Die Teilnehmer/innen kennen (institutio-
nelle) Präventionsmaßnahmen, sind hand-
lungsfähig bei Übergriffen, Verdachtsfällen 
und Grenzverletzungen. Sie wissen um Un-
terstützungs- und Beratungsmöglichkeiten.

- Die Teilnehmer/innen sind befähigt, Dritte 
zum Thema sexualisierte Gewalt zu infor-
mieren.

 Abgestimmt auf die differenzierten Schulungs-
bedarfe der Zielgruppen nach den §§ 8–10 der 
PrävO sind insbesondere folgende Themenbe-
reiche in unterschiedlicher Intensität zu behan-
deln:

- Täterstrategien;

- Psychodynamiken der Opfer;

- Dynamiken in Institutionen sowie begünsti-
gende, institutionelle Strukturen;

- Straftatbestände und weitere einschlägige 
rechtliche Bestimmungen;

- eigene emotionale und soziale  Kompetenz;

- konstruktive Kommunikations- und Kon-
fliktfähigkeit;

- Umgang mit Nähe und Distanz.

 Durch diese Qualifizierungs- und Schulungs-
maßnahmen soll eine innere Haltung aufgebaut 
werden, die zu einem kompetenten Handeln be-
fähigt.

(3) Den Qualifizierungs- und Schulungsmaß-
nahmen im Verantwortungsbereich des Bistums 
Münsters liegt ein verbindliches Schulungs-
konzept zugrunde. Die einzelnen Schulungs-
maßnahmen setzen sich aus unterschiedlich 
intensiven, thematisch-inhaltlichen Modulen 
zusammen, die eine zielgruppengerechte Quali-
fizierung nach den §§ 8-10 PrävO ermöglichen. 
Geeignete Inhalte können auch über Online-
Schulungen vermittelt werden (wenn sie ver-
fügbar sind).

(4) Die Inhalte des Schulungskonzeptes sind in 
Form einer Arbeitshilfe  aufbereitet. Die Ar-
beitshilfe kann von den Rechtsträgern nach 
§ 1 PrävO für eigene Schulungen verwandt 
werden. Unter Berücksichtigung der verbind-
lichen inhaltlichen Mindeststandards für die 

zu behandelnden Themenbereiche können von 
den einzelnen Rechtsträgern auch eigene Schu-
lungsmaßnahmen konzipiert und durchgeführt 
werden. Die Durchführung eigener Schulungs-
veranstaltungen setzt eine Rückbindung an die 
unter § 4 Abs. 5 der Ausführungsbestimmungen 
genannten Stellen voraus.

(5) Die Verantwortung bzw. Federführung für die 
(regionale) Koordination, Ausgestaltung und 
Abstimmung der Schulungsangebote liegt bei 
den von den jeweiligen Schulungsanforde-
rungen betroffenen Arbeitsbereichen (Hauptab-
teilungen) im Bischöflichen Generalvikariat. 

(6) Schulungsmaßnahmen, die von Rechtsträgern 
bzw. von subsidiär für die Rechtsträger täti-
gen Einrichtungen (z. B. Regionalbüros), ab 
dem 23.09.2010 auf der Grundlage der Rah-
menordnung zur „Prävention von sexuellem 
Missbrauch an Minderjährigen im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ durchgeführt 
wurden, können anerkannt werden. 

 Hierzu sind die Teilnehmerlisten und die Ziel-
setzungen der Schulungsmaßnahmen im Büro 
der/des Präventionsbeauftragten einzureichen. 
Nach erfolgter Anerkennung wird den Teilneh-
mer/innen die Selbstverpflichtungserklärung 
vom Büro der/des Präventionsbeauftragten zur 
Unterschrift und Rückgabe an ihren jeweiligen 
Rechtsträger übersandt.

§ 5
Durchführung der Qualifizierungs-  

und Schulungsmaßnahmen

Zur Durchführung der entsprechenden Qualifi-
zierungs- und Schulungsmaßnahmen sind speziell 
ausgebildete Referent/innen (Fachkräfte für Präven-
tionsschulungen) berechtigt. Die Ausbildung dieser 
Referent/innen erfolgt auf der Diözesanebene. Die 
Referent/innen kommen aus den unterschiedlichen 
Handlungsfeldern und Trägergruppen im Bistum 
Münster. Auch Personen, die außerhalb des Bis-
tums Münster ausgebildet wurden oder dort tätig 
sind, können als Referent/innen eingesetzt wer-
den. Die Anerkennung der Ausbildung sowie evtl. 
einschlägiger Vorerfahrungen erfolgt durch die/
den Präventionsbeauftragte/n des Bistums Münster. 
Die Referent/innen haben die Aufgabe, Mitarbeiter/
innen in leitender Verantwortung und beschäftigte 
Mitarbeiter/innen mit regelmäßigem Kinder- und 
Jugendkontakt zu schulen. Daneben sind sie berech-
tigt, auch die weiteren Mitarbeiter/innen nach den 
§§ 8 – 9 dieser Ausführungsbestimmungen zu schu-
len.
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(1) Die Ausbildung der Referent/innen hat einen 
zeitlichen Umfang von mindestens zwölf Zeit-
stunden und erfolgt durch Fachkräfte aus der 
Beratungs- bzw. Präventionsarbeit.

(2) Für die Schulung von beschäftigten und ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen sowie vergleichbar 
tätigen Personen nach § 8 Abs. 3, § 8 Abs. 4 und 
§ 9 dieser Ausführungsbestimmungen (Freiwil-
lige, Honorarkräfte, Schulungsteamer/innen, 
Praktikant/innen, Gruppen-/Freizeitleit/innen, 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, weitere Ehrenamt-
liche) werden Referent/innen (Teamer/innen 
für Präventionsschulungen) ausgebildet. Die 
Ausbildung erfolgt in der Durchführungsver-
antwortung der Hauptabteilungen des Bischöf-
lichen Generalvikariates durch Fachkräfte aus 
der Beratungs- bzw. Präventionsarbeit oder 
durch Fachkräfte für Präventionsschulungen. 
Sie hat einen zeitlichen Umfang von minde-
stens zwölf Zeitstunden.

(3) Alle Fachkräfte für Präventionsschulungen und 
Teamer/innen für Präventionsschulungen müs-
sen während ihrer Ausbildung oder vor ihrer 
Ausbildung an einer Präventionsschulung teil-
genommen haben.

(4) Daneben können nach § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 
dieser Ausführungsbestimmungen geschulte 
Mitarbeiter/innen die Personengruppen nach 
§ 8 Abs. 4 und § 9 Abs. 3 dieser Ausführungs-
bestimmungen schulen.

§ 6
Begleitung, Fortbildung und  

Koordination der Schulungsreferent/innen

Die regelmäßige Begleitung, Beratung, Fortbil-
dung und Koordination der Schulungsreferent/innen 
liegt im Verantwortungsbereich der/des Präventi-
onsbeauftragten. Die/der Präventionsbeauftragte 
arbeitet dabei eng mit den Verantwortlichen der ein-
zelnen, von Schulungsanforderungen betroffenen, 
Hauptabteilungen im Bistum Münster zusammen. 
Die Teilnahme an einem Treffen im Jahr ist für die 
Referent/innen verpflichtend.

§ 7
Schulung von Mitarbeiter/innen in leitender  

Verantwortung nach § 8 PrävO

(1) Leitende Mitarbeiter/innen im Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit sind jene, die in diesem 
Arbeitsfeld mit einer Leitungs-, Personal- bzw. 
Ausbildungsverantwortung ausgestattet sind. 

 Darunter fallen u. a. folgende Personengrup-
pen:

- pädagogische Mitarbeiter/innen im Bis-
tumsdienst/im Dienste kath. Träger u. a.

- Bildungsreferenten/innen der Verbände,

- Mitarbeiter/innen der Abteilung Kinder- 
und Jugendseelsorge,

- Leiter/innen von Einrichtungen der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit,

- Leiter/innen von Jugendbildungsstätten,

- Leiter/innen von Angeboten der Offenen 
Ganztagsschule.

- Vorstände von Jugendverbänden und Ju-
gendwerken,

- Leiter/innen von Erwachsenen- und Famili-
enbildungsstätten,

- Leiter/innen von Kindertageseinrichtungen,

- Schulleiter/innen.

 Daneben fallen auch folgende Personengruppen 
unter den Begriff des leitenden Mitarbeitenden 
im Sinne der PrävO

- Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

- Ordensangehörige mit Gestellungsvertrag,

- Pastoralreferent/innen sowie Anwärter/in-
nen auf diesen Beruf,

- Leiter/innen der Beratungsstellen wie Ehe- 
Familien- Lebens- und Erziehungsbera-
tungsstellen,

- Bildungsreferenten/innen in den Erwachse-
nen- und Familienbildungsstätten,

- Mitarbeiter/innen in den Diensten und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe,

- Leiter/innen in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe,

- Leiter/innen in der Kinderkrankenpflege,

- Leiter/innen von Büchereien.

(2) Verantwortlich für die Entscheidung, ob ein/e 
Mitarbeiter/in als in leitender Verantwortung tä-
tig im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen 
anzusehen ist, ist der jeweilige Rechtsträger. 
Er definiert für seine Tätigkeitsfelder, Einrich-
tungen und Dienste, wer als Mitarbeitender im 
Sinne von Absatz 1 gilt. 
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(3) Schulungen für Mitarbeitende in leitender 
Verantwortung sind in der Regel mindestens 
zwölfstündig. Die Schulung soll auch dazu be-
fähigen, Dritte (§ 8, Abs. 4 und § 9 Abs. 3) über 
die Themen der Prävention und des Kinder- und 
Jugendschutzes zu schulen.

(4) Der Rechtsträger hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Mitarbeiter/innen in leitender Ver-
antwortung in einer angemessenen Frist (min-
destens alle fünf Jahre) Auffrischungs- oder 
Aktualisierungsfortbildungen besuchen. Der 
Umfang der Aktualisierungsfortbildungen liegt 
in der Verantwortung der jeweiligen Rechtsträ-
ger und orientiert sich an den Themen der in § 4 
der Ausführungsbestimmungen beschriebenen 
Schulungsinhalte und dem aktuellen Stand wis-
senschaftlicher Erkenntnisse.

(5) Die Teilnahme an der Schulung und an jeder 
Aktualisierungsfortbildung ist qualifiziert zu 
bescheinigen. Die Teilnahmebescheinigung 
muss die Bestätigung erhalten, dass die Schu-
lung den Anforderungen der §§ 7 und 8 PrävO 
entspricht.

§ 8
Schulung von beschäftigten  

Mitarbeiter/innen mit Kinder- und 
Jugendkontakt nach § 9 PrävO

(1) Mitarbeiter/innen in einem Beschäftigungs-/
Anstellungsverhältnis mit regelmäßigem, 
mehrmals wöchentlichem Kinder- und/oder Ju-
gendkontakt, sind in einem zeitlichen Umfang 
von mindestens zwölf Zeitstunden zu schulen. 
Die Schulungsinhalte bestimmen sich nach 
den Vorgaben des § 4 der Ausführungsbestim-
mungen. 

 Hierunter fallen u. a. folgende Personengrup-
pen:

- Mitarbeiter/innen in der (Offenen) Kinder- 
und Jugendarbeit,

- Mitarbeiter/innen in der Offenen Ganztags-
schule,

- Mitarbeiter/innen in der Schulsozialarbeit,

- Bildungsreferenten/innen der Jugendbil-
dungsstätten,

- Praktikanten/innen mit vergütetem Prakti-
kantenvertrag (Pflichtpraktika/Ausbildung/
Studium/Praxissemester und Berufsaner-
kennungsjahr).

 Daneben fallen auch folgende Personengruppen 
unter die Bestimmungen dieses Paragraphen:

- Lehrkräfte,

- Mitarbeiter/innen in den Ehe- Familien- 
Lebens- und Erziehungsberatungsstellen,

- Bildungsreferenten/innen in den Erwachse-
nen- und Familienbildungsstätten,

- Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrich-
tungen,

- Hauptamtliche Kirchenmusiker/innen und 
Chorleiter/innen,

- Mitarbeiter/innen in der Kinderkrankenpfle-
ge,

- Mitarbeiter/innen in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe,

- Mitarbeiter/innen in den Diensten und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

(2) Der Rechtsträger hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Mitarbeiter/innen in einer angemes-
senen Frist (mindestens alle fünf Jahre) Auf-
frischungs- oder Aktualisierungsfortbildungen 
besuchen. Der Umfang der Aktualisierungs-
fortbildungen liegt in der Verantwortung der 
jeweiligen Rechtsträger und orientiert sich an 
den Themen der in § 4 der Ausführungsbestim-
mungen beschriebenen Schulungsinhalte und 
dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Er-
kenntnisse.

(3) Freie Mitarbeiter/innen, Freiwillige und Prakti-
kant/innen mit Kinder- und/oder Jugendkontakt 
sind in einem zeitlichen Umfang von minde-
stens sechs Zeitstunden zu schulen. Die Schu-
lungsinhalte bestimmen sich nach den Vorga-
ben des § 4 der Ausführungsbestimmungen.

 Hierunter fallen u. a. folgende Personengrup-
pen

- Freiwilligendienstleistende,

- Praktikanten/innen (ab vier Wochen),

- Honorarkräfte (u. a. Kinderbetreuer/innen, 
Hausaufgabenhilfen, AG-Leiter/innen, Kir-
chenmusiker/innen, Chorleiter/innen, Mu-
sikgruppenleiter/innen),

- (Schulungs-)Teamer/innen der Abteilung 
Kinder- und Jugendseelsorge, der Abteilung 
Schulpastoral, der Jugendverbände und (Ju-
gend)Bildungseinrichtungen.

(4) Mitarbeiter/innen mit sporadischem Kontakt, 
die ausschließlich nicht-pädagogische Aufga-
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ben in Einrichtungen, bei Veranstaltungen und 
in kinder- und jugendnahen Arbeitsbereichen 
wahrnehmen, sind in einem zeitlichen Umfang 
von mindestens drei Zeitstunden zu schulen. 
Die Schulungsinhalte bestimmen sich nach 
den Vorgaben des § 4 der Ausführungsbestim-
mungen.

 Hierunter fallen u. a. folgende Personengrup-
pen

- Pfarrsekretäre/innen,

- Schulsekretäre/innen,

- Verwaltungskräfte in Schulen,

- Küster/innen, Hausmeister/innen,

- Reinigungskräfte,

- Gärtner/innen,

- Hauswirtschaftliches Personal,

- „1-Euro-Jobber“.

(5) Die Teilnahme an den Schulungen und Auf-
frischungsfortbildungen ist qualifiziert zu be-
scheinigen. Die Teilnahmebescheinigung muss 
die Bestätigung enthalten, dass die Schulung 
den Anforderungen der §§ 7 und 9 PrävO ent-
spricht.

(6) Der Rechtsträger hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Mitarbeiter/innen in einer angemes-
senen Frist (mindestens alle fünf Jahre) Auf-
frischungs- oder Aktualisierungsfortbildungen 
besuchen. Der Umfang der Aktualisierungs-
fortbildungen liegt in der Verantwortung der 
jeweiligen Rechtsträger und orientiert sich an 
den Themen der in § 4 der Ausführungsbestim-
mungen beschriebenen Schulungsinhalte.

§ 9
Schulung von Ehrenamtlichen 

nach § 10 PrävO

(1) Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in kinder- und 
jugendnahen Arbeitsbereichen sind in einem 
zeitlichen Umfang von mindestens sechs Zeit-
stunden zu schulen. Die Schulungsinhalte be-
stimmen sich nach den Vorgaben des § 4 der 
Ausführungsbestimmungen.

 Hierunter fallen u. a. folgende Personengruppen:

- Kinder-, Jugend- und Ministrantengruppen-
leiter/innen,

- Ferienfreizeitleiter/-helfer/innen,

- Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit,

- Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Ju-
gendverbandsarbeit,

- Kindergottesdiensthelfer/innen.

 Daneben fallen auch folgende Personengruppen 
unter die Bestimmungen dieses Paragraphen:

- Mitarbeiter/innen in Schulen (z. B. AG-
Leiter/innen, Hausaufgabenbetreuer/innen, 
Kinderbetreuer/innen),

- Leiter/innen von Musikgruppen, Chören, 
Theatergruppen, Kinder- und Krabbelgrup-
pen etc.,

- Mitarbeiter/innen in Büchereien.

(2) Die Teilnahme an einem vom Bistum Münster 
oder vom BDKJ der Diözese Münster angebo-
tenen oder autorisierten Gruppenleiter/innen-
Grundkurs wird als Schulungsmaßnahme im 
Sinne des § 10  der PrävO anerkannt.

(3) Ehrenamtliche Erstkommunion- und Firmkate-
chet/innen sind in einem zeitlichen Umfang von 
drei Zeitstunden zu schulen. Die Schulungsin-
halte bestimmen sich nach den Vorgaben des § 
4 der Ausführungsbestimmungen.

(4) Kurzzeitig eingesetzte Mitarbeiter/innen müs-
sen sich mindestens im Rahmen einer vom 
Bistum Münster angebotenen Online Schu-
lung (wenn sie verfügbar ist) informiert haben. 
Diese Mitarbeiter/innen erhalten nach Durch-
laufen der Schulung eine Teilnahmebeschei-
nigung zum Selbstausdruck. Infrage kommen 
auch schriftliche Belehrungen. 

 Folgende Personengruppen sind dabei im Blick:

- Helfer/innen bei Veranstaltungen/Festen in 
Gemeinden, Kinder- und Jugendeinrich-
tungen und Schulen etc.

- Funktionsmitarbeiter/innen

(5) Die Teilnahme an den Schulungen ist qualifi-
ziert zu bescheinigen. Die Teilnahmebeschei-
nigung muss die Bestätigung erhalten, dass die 
Schulung den Anforderungen der §§ 7 und 10 
PrävO entspricht.

§ 10
Kostenübernahme

(1) Die Kosten für die Rahmenbedingungen der 
Umsetzung der Präventionsordnung trägt das 
Bistum Münster.

(2) Die Hauptabteilungen erhalten hierfür die not-
wendige personelle und finanzielle Ausstattung.
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(3) Die notwendigen Kosten der Schulungen aller 
Mitarbeiter/innen nach der Bestimmung der 
§§ 8–10 der PrävO übernimmt jeder Rechtsträ-
ger für seinen Bereich.

§11
Inkrafttreten

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 
1. August 2012 in Kraft.

Münster, 6.7.12 Norbert Kleyboldt
 Generalvikar

Art. 144 Änderung der Richtlinien zur
 Regelung der teilnahme an Supervisionen 
 für Priester, Pastoralreferenten, 
 Pastoralreferentinnen und hauptamtliche 
 Ständige Diakone im Bistum Münster 
 vom 03.12.1998 (Kirchliches amtsblatt 
 Münster 1999 nr. 2, art. 24)

In Abschnitt IV. der Richtlinien wird nach Ziffer 
1.2 folgende neue Ziffer 1.3 eingefügt:

„1.3 Unbeschadet der allgemeinen Dienstverschwie-
genheitsverpflichtung ist Gegenstand eines je-
den solchen Kontrakts, dass die Inhalte der 
Beratung und Begleitung der Vertraulichkeit 
unterliegen. Es ist nicht gestattet, außerhalb des 
vereinbarten Kontraktrahmens Informationen 
über den Beratungsprozess an Dritte weiterzu-
geben. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung 
schließt eine unbefugte Informationsweitergabe 
aus. Sie ist allerdings begrenzt durch nachfol-
gende Informationsverpflichtungen. 

 Supervisoren und bei Gruppen- bzw. Team-
Supervision den teilnehmenden anderen Su-
pervisanden steht – anders als Geistlichen hin-
sichtlich des ihnen im Rahmen der Seelsorge 
Anvertrauten – kein Zeugnisverweigerungs-
recht nach der Strafprozessordnung zu. Ge-
setzliche Melde- und Anzeigepflichten bleiben 
unberührt, z. B. die Verpflichtung zur Anzeige 
geplanter Straftaten nach § 138 StGB. 

 Bei Kenntnisnahme von Gefahr für Leib oder 
Leben sind die notwendigen Maßnahmen ein-
zuleiten, d. h. bei akuter Suizidgefahr, bei 
Handlungs- und Steuerungsunfähigkeit, etwa 
auch durch Suchtmittel- oder Medikamenten-
abhängigkeit, sind die Rettungsdienste zu ver-
ständigen, bei Suizidgefahr darüber hinaus der 
sozialpsychiatrische Dienst. Bei Gruppen- oder 
Team-Supervision ist dies zuvörderst Aufgabe 
des Supervisors.

 Werden Informationen hinsichtlich eines sexu-
ellen Missbrauchs bekannt, ist darauf hinzuwei-
sen und hinzuwirken, dass diese Informationen 
an die für das Bistum Münster beauftragten An-
sprechpersonen weiter zu geben sind. Bei un-
mittelbarer Gefahr für Leib oder Leben hat die 
Meldung auch durch den Supervisor selbst un-
verzüglich zu erfolgen. Für den Fall, dass Un-
klarheiten im Hinblick auf das Bestehen einer 
Informationsverpflichtung nach vorstehenden 
Regelungen bestehen, ist der Leiter der Kon-
taktstelle Supervision (532) oder sein Stellver-
treter zu informieren. Er entscheidet abschlie-
ßend über die Informationsweitergabe.“

Im Übrigen bleiben die Richtlinien vom 
03.12.1998 unverändert.

Diese Änderung tritt zum 1. September 2012 in 
Kraft.

A.Z: 110-175/2011

Münster, 10. Juli 2012
L. S. Norbert Kleyboldt
  Generalvikar

Art. 145 aufhebung von Seelsorgeeinheiten
 im Bistum Münster

Folgende Seelsorgeeinheit wurde aufgehoben: 

Stadtdekanat Münster 
Dekanat Münster – Lamberti

die zum 2.3.08 gemäß §1 der Ordnung für Seelsor-
geeinheiten vom 28.5.01 (Art. 146 des Kirchlichen 
Amtsblattes Münster 2001 Nr. 11 vom 1.6.01) er-
richtete Seelsorgeeinheit bestehend aus folgenden 
Pfarreien

Münster St. Joseph 
  St. Stephanus Münster 

mit Wirkung vom 15.7.12

AZ: 100/3 13.7.12

Art. 146 tag der Pfarrsekretärinnen
 und Pfarrsekretäre 

Das 10-jährige Bestehen des Berufsverbandes der 
Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre im Bistum 
Münster wird am Samstag, 8. September 2012, im 
Priesterseminar Borromaeum mit einem Tag der 
Begegnung für alle Pfarrsekretärinnen und Pfarr-
sekretäre gefeiert. Hierzu lädt der Vorstand herz-
lich ein. Beginn ist um 9:30 Uhr mit einem Gottes-
dienst. Folgende Workshop-Angebote erwarten Sie: 
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„Wie Frauen souverän auftreten“ – „Von Helfern und 
Wegbegleitern“ – „Starke Frauen“ – „ Facebook“ – 
„Führung durch die Altstadtkirchen“.

Anmeldung bis zum 15. August 2012 bei Frau 
Gertrud Gesenhues, E-Mail: G.Gesenhues@gmx.de 
oder per Fax: 0251/862081.

 16.7.12

Art. 147 Betriebsausflug des
 Bischöflichen Generalvikariates

Am Freitag, 31. August 2012, bleiben alle Dienst-
stellen des Bischöflichen Generalvikariates in Mün-
ster wegen des Betriebsausfluges ganztägig ge-
schlossen.

 16.7.12

Art. 148 Veröffentlichung freier Stellen
 für Priester und Pastoralreferentinnen / 
 Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind 
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu 
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen eben-
falls im Internet unter ‚www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe’. Hier finden Sie auch einen 
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekun-
den können.

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe: 

- Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Telefon: 
0251 495-247, E-Mail: koeppen@bistum-mu-
enster.de

- Offizialatsrat Bernd Winter, Telefon: 04441 
872-281, E-Mail: bwinter@bmo-vechta.de

- Karl Render, Telefon: 0251 495-545, E-Mail: 
render@bistum-muenster.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

Stellen für Pfarrer 

Bischöflich Münstersches 
Offizialat

Pfarrgemeinde auskunft

Dekanat Friesoythe Bösel 
St. Cäcilia (5.004) 

Offizialatsrat Bernd Winter/ 
Hans-Bernd Köppen

AZ: HA 500 15.7.12

Art. 149 Personalveränderungen

A m o g u ,   Christian Ifeanyi, zum 1. September 
2012 Priester im Gemeindedienst mit dem Titel 
Pfarrer in Ochtrup St. Lambertus. 

B e c k e r ,   Pater Elmar Maria, rückwirkend zum 
1. Februar 2012 bis zum 31. August 2012 zum 
Priester im Gemeindedienst (halbe Stelle) in der 
Pfarrgemeinde Kalkar Heilig Geist sowie in der 
Seelsorgeeinheit Kalkar-Grieth St. Peter und Paul, 
Kalkar-Hönnepel St. Regenfledis und Kalkar-Wissel 
St. Clemens. 

B e l l e n,   Stephanie, Pastoralassistentin (Dipl.-
Theol.) in Ahlen St. Bartholomäus, zum 1. August 
2012 Pastoralreferentin (Dipl.-Theol.) in Warendorf 
St. Laurentius.

B r ö m m e l h a u s,   Lena, Pastoralassistentin in 
Greven St. Lukas, zum 1. August 2012 Pastoralrefe-
rentin in Dinslaken St. Vincentius. 

D ö c k e r ,   Karl, Pfarrer in Velen St. Andreas und 
Priester im Gemeindedienst mit dem Titel Pfarrer in 
Velen-Ramsdorf St. Walburga, für die Zeit vom 15. 
Juli 2012 bis 14. Juli 2018 Dechant im Dekanat Bor-
ken. 
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F e r g e,   Torsten, Pastoralassistent in Voerde St. 
Maria – Königin des Friedens, zum 1. August 2012 
Pastoralreferent in Waltrop St. Peter. 

G e r t z,   Ute, Pastoralassistentin (Dipl.-Theol.) in 
Bocholt Liebfrauen, zum 1. August 2012 Pastoralre-
ferentin (Dipl.-Theol.) in Bocholt Liebfrauen. 

K l e i n e,   Christoph, Pastoralassistent in Marl St. 
Georg, zum 1. August 2012 Pastoralreferent in Her-
ten St. Antonius. 

K n u f,   Christine Maria, Pastoralassistentin in Wa-
rendorf St. Bonifatius, zum 1. August 2012 Pastoral-
referentin in Beelen St. Johannes Baptist.

K r i s t a u,   Verena, Pastoralassistentin in Geld-
ern St. Maria Magdalena, zum 1. August 2012 Pa-
storalreferentin in Kleve-Rindern St. Willibrord und 
Kleve-Kellen Heilige Dreifaltigkeit.

L a s o n,   Alexandra, Pastoralassistentin (Dipl.-
Theol.) in Rheine Hl. Kreuz, zum 1. August 2012 
Pastoralreferentin (Dipl.-Theol.) in Ibbenbüren Hei-
lig Kreuz. 

L a t t e k,   Matthias, Pastorassistent (Dipl.-Theol.) 
in Duisburg St. Joseph, zum 1. August 2012 Pasto-
ralreferent (Dipl.-Theol.) in Moers St. Josef.  

L a u s b e r g,  Maria Theresia, Pastoralassistentin in 
Ahaus St. Mariä Himmelfahrt, zum 1. August 2012 
Pastoralreferentin in Neuenkirchen St. Anna. 

L ü k e ,   Andreas, gemäß can. 517 § 1 CIC solida-
risch Pfarrer in Borken-Gemen Christus König und 
Borken St. Remigius, für die Zeit vom 15. Juli 2012 
bis 14. Juli 2018 Definitor im Dekanat Borken. 

N e i m e i e r,  Alexandra, Pastoralreferentin, zum 1. 
August 2012 in Ochtrup St. Lambertus. 

P o r s c h e,   Br. Marcus, Pastoralassistent in Kalkar 
Hl. Geist, zum 1. August 2012 Pastoralreferent in 
Münster St. Stephanus. 

R i n d,   Christina, Pastoralassistent in Münster St. 
Anna, zum 1. August 2012 Pastoralreferentin in der 
Seelsorgeeinheit Voerde-Friedrichsfeld St. Elisabeth 
und Voerde-Spellen St. Peter.

S c h n e i d e r,   Isabell, Pastoralassistentin in Oer-
Erkenschwick St. Marien, zum 1. August 2012 Pa-
storalreferentin in Lünen St. Marien. 

S c h r a u t,   Mareike, Pastoralassistentin in Greven 
St. Martinus, zum 1. August 2012 Pastoralreferentin 
in Ibbenbüren Ss. Mauritius-Maria Magdalena.

S e r r a n o   P a l a c i o s ,   Alejandro, zum 1. 
Juli 2012 zum Seelsorger für die Gläubigen der spa-
nischen Sprache im gesamten nordrhein-westfäli-

schen Teil des Bistums Münster und zum Leiter der 
Missio cum cura animarum Münster, Bocholt und 
Niederrhein mit dem Titel Pfarrer. 

S t a m m s c h u l t e,   Sandra, Pastoralassisten-
tin in Münster Liebfrauen-Überwasser, zum 1. Au-
gust 2012 Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit 
Hamminkeln St. Mariä Himmelfahrt, Hamminkeln-
Dingden St. Pankratius, Hamminkeln-Loikum St. 
Antonius, Hamminkeln-Mehrhoog Hl. Kreuz und 
Hamminkeln-Ringenberg Christus König.

Es wurden wegen Zusammenlegung neu ernannt:

Die drei Kirchengemeinden St. Peter und Paul in 
Kalkar-Grieth, St. Regenfledis in Kalkar-Hönnepel 
und St. Clemens in Kalkar-Wissel werden mit Wir-
kung vom 15. September 2012 zu  e i n e r   n e u e n  
Kirchengemeinde unter dem Namen „Katholische 
Kirchengemeinde St. Clemens“ in Kalkar zusam-
mengelegt:

v a n   D o o r n i c k ,   Alois, bis zum 14. September 
2012 Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Kalkar-Grieth 
St. Peter und Paul, Kalkar-Hönnepel St. Regenfle-
dis und Kalkar-Wissel St. Clemens sowie Pfarrer in 
Kalkar Heilig Geist, zum 15. September 2012 Pfar-
rer in der neuen „Katholischen Kirchengemeinde 
St. Clemens“ in Kalkar sowie weiterhin Pfarrer in 
Kalkar Heilig Geist. 

K a l a c h i r a y i l   M a t h a i ,   P. Varghese CMI, 
Priester im Gemeindedienst in Kalkar Heilig Geist, 
zum 15. September 2012 zusätzlich zum Priester im 
Gemeindedienst in der neuen „Katholischen Kir-
chengemeinde St. Clemens“ in Kalkar. 

W i e g e r s ,   Alfons, Priester im Gemeindedienst 
mit dem Titel Pfarrer in Kalkar Heilig Geist, zum 
15. September 2012 zusätzlich zum Priester im Ge-
meindedienst in der neuen „Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Clemens“ in Kalkar. 

M ü l d er ,   Erich, Diakon mit Zivilberuf in Kalkar 
Heilig Geist, zum 15. September 2012 zusätzlich 
Diakon mit Zivilberuf in der neuen „Katholischen 
Kirchengemeinde St. Clemens“ in Kalkar. 

B r i n k m a n n ,   Jens, Pastoralreferent in Kalkar 
Heilig Geist, zum 15. September 2012 zusätzlich 
Pastoralreferent in der neuen „Katholischen Kir-
chengemeinde St. Clemens“ in Kalkar. 

Es wurden entpflichtet: 

P u t h o o r ,   P. Joseph CST, mit Ablauf des 
31. Agust 2012 von seinen Aufgaben als Priester im 
Gemeindedienst in Lünen St. Marien entpflichtet. 
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Es wurde emeritiert:

B ö c k e r - S c h e p e r s ,   Paul-Günter,  bis zum 
31. Juli 2012 Priester im Gemeindedienst mit dem 
Titel Pfarrer in Rees St. Irmgardis, zum 1. August 
2012 emeritiert.

M o o r m a n n ,   Hubert, bis zum 3. Juli 2012 Pfar-
rer in Bösel St. Cäcilia, zum 4. Juli 2012 emeritiert. 

Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

G e r m e r,   Kirsten, Krankenhauspastoralrefe-
rentin (Dipl.-Theol.) im St. Vinzenz-Hospital in 
Dinslaken, beendet zum 31. Juli 2012 den Dienst im 
Bistum Münster.

T o l l e,   Claudia,   Pastoralreferentin in  Sonder-
urlaub, beendet zum 31. August 2012 den Dienst im 
Bistum Münster. 
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Art. 150 Unsere toten 

E l f e n k ä m p e r ,   Margret, Pastoralreferentin i. 
R., geboren am 4. Mai 1940 in Warendorf, 1961 bis 
1964 Ausbildung zur Seelsorgehelferin in Münster, 
1964 bis 1967 Seelsorgehelferin in Lüdinghausen 
St. Ludger, 1967 bis 1982 Leitung der Familienbil-
dungsstätte in Lüdinghausen St. Felizitas und da-
nach Kur- und Heimleitung des Mütterkurheimes St. 
Anna in Bad Waldliesborn, 1982 bis 1991 Pastoral-
referentin in Ascheberg St. Lambertus mit dem Auf-
trag zur Mitarbeit im Pfarrverband, 1991 bis 1999 
Pastoralreferentin in Duisburg-Walsum-Vierlinden 
St. Elisabeth mit dem Auftrag zur überpfarrlichen 
Mitarbeit, 1999 bis 2000 Krankenhausseelsorge im 
Vincenz-Hospital in Datteln, darüber hinaus über 
viele Jahre in der Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung des Bistums Münster und der Fachstelle Ge-
meindeentwicklung und pastorale Zusammenarbeit 
im Bischöflichen Generalvikariat tätig, seit 2000 im 
Ruhestand, verstorben am 4. Juli 2012.

G r o ß e - P e r d e k a m p ,   Ludwig, Pfarrer em., 
geboren am 30. Mai 1928 in Dülmen, zum Priester 
geweiht am 21. Dezember 1953 in Münster, 1954 
bis 1958 Kanonikus in Borken Propsteikirche St. 

Remigius, 1958 bis 1964 Kaplan in Gronau St. An-
tonius, 1964 bis 1988 Pfarrer in Nordwalde St. Di-
onysius, 1968 Dechant im Dekanat Borghorst, 1988 
bis 1997 Pfarrer in Haltern am See-Flaesheim St. 
Maria Magdalena, 1990 Leiter des Pfarrverbandes 
Haltern, 1997 bis 2003 Vicarius Cooperator m. d. 
T. Pfarrer im Pfarrverband Haltern, seit 2003 Pfar-
rer em. in Haltern am See-Hamm-Bossendorf Hl. 
Kreuz, verstorben am 14. Juli 2012 in Haltern am 
See. 

S c h e p e r s ,   Walter, Pfarrer em., geboren am 19. 
April 1927 in Essen/Ruhr, zum Priester geweiht am 
17. Dezember 1955 in Münster, 1955 bis 1958 Ka-
plan in Dinslaken-Lohberg St. Marien, 1958 bis 1961 
Religionslehrer an der Kreisberufsschule und Subsi-
diar in Dinslaken St. Vincentius, 1961 bis 1966 Re-
ligionslehrer an der Gewerblichen Berufsschule und 
Subsidiar in Recklinghausen St. Peter, 1963 Titel 
Rektor, 1963 bis 1966 Referent für den Religionsun-
terricht an den Berufsbildenden Schulen im Bistum 
Münster, 1966 bis 1993 Pfarrer in Kerken-Nieukerk 
St. Dionysius, 1969 bis 1983 Polizeiseelsorger i. N., 
1979 bis 1991 Definitor im Dekanat Geldern, 1991 
Dechant im Dekanat Geldern, 1993 bis 2002 Vicari-
us Cooperator m. d. T. Pfarrer in Kalkar St. Nicolai, 
Kalkar-Altkalkar St. Pankratius, Kalkar-Appeldorn 
St. Lambertus, Kalkar-Niedermörmter St. Barnabas 
und Kalkar-Kehrum St. Hubertus, 2002 bis 2004 
Pfarrer em. in Kalkar-Niedermörmter St. Barnabas, 
seit 2004 Pfarrer em. in Kalkar Heilig Geist, verstor-
ben am 13. Juli 2012 in Kalkar. 

T r o c k e l ,   Dieter, Pfarrer em., geboren am 26. 
Juli 1939 in Warendorf, zum Priester geweiht am 6. 
August 1972 in Münster, 1972 bis 1975 Kaplan in 
Marl St. Joseph, 1975 bis 1982 Kaplan in Mettingen 
St. Agatha, 1982 bis 1993 Pfarrer in Duisburg-Hom-
berg St. Peter, 1993 bis 2006 Pfarrer in Drenstein-
furt St. Regina, 1994 zusätzlich Dechant im Dekanat 
Ahlen, 2000 bis 2006 zusätzlich Pfarrverwalter in 
Drensteinfurt-Walstedde St. Lambertus, 2001 bis 
2006 Pfarrer in Drensteinfurt-Rinkerode St. Pankra-
tius, seit 2006 Pfarrer em. in Mettingen St. Agatha, 
verstorben am 6. Juli 2012 in Mettingen. 
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